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Verordnung betreffend den Passerelle-Lehrgang und die Ergänzungsprüfungen für die 

Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen 

Berufsmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen (Passerelleverordnung) 

Änderung vom 4. Juli 2017 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

gestützt auf das Reglement über die Ergänzungsprüfung für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössi-
schen Berufsmaturitätszeugnisses oder eines gesamtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnissens zu den universitä-
ren Hochschulen vom 17. März 2011 1) und auf § 74 des Schulgesetzes vom 4. April 1929 2), unter Verweis auf seine Erläute-
rungen Nr. 170990 auf Antrag des Erziehungsrates, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung betreffend den Passerelle-Lehrgang und die Ergänzungsprüfungen für die Zulassung von Inhaberinnen und Inha-
bern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen (Passerelleverordnung) vom 
21. Juni 2011 3) (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt geändert: 

Titel (geändert) 
Verordnung betreffend den Passerelle-Lehrgang und die Ergänzungsprüfungen für die Zulassung von Inhaberinnen und Inha-
bern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses oder eines gesamtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnis-
ses zu den universitären Hochschulen (Passerelleverordnung) 

§  1 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

2 Der Passerelle-Lehrgang bereitet Inhaberinnen und Inhaber eines Berufsmaturitätszeugnisses oder eines gesamtschweize-
risch anerkannten Fachmaturitätszeugnisses auf die Ergänzungsprüfungen für die Zulassung zu den universitären Hochschu-
len vor. 

3 Die erfolgreich abgelegten Ergänzungsprüfungen berechtigen zusammen mit einem Berufsmaturitätszeugnis oder einem 
gesamtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnis zur Zulassung zu den universitären Hochschulen. 

§  2 Abs. 1 (geändert) 

1 Der Passerelle-Lehrgang und die Ergänzungsprüfungen richten sich nach dem Passerellereglement der EDK vom 17. März 
2011 sowie den Richtlinien der Schweizerischen Maturitätskommission zu Prüfungsinhalten und -verfahren der Passerelle 
«Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen». 

§  8 Abs. 1, Abs. 3 (geändert) 

1 Voraussetzungen für die Aufnahme in den Passerelle-Lehrgang sind: 

a) (geändert) ein Berufsmaturitätszeugnis oder ein gesamtschweizerisch anerkanntes Fachmaturitätszeugnis und 

3 Bei beschränkter Platzzahl werden Personen mit höherem Notendurchschnitt im Berufsmaturitäts- oder Fachmaturitäts-
zeugnis zuerst berücksichtigt. 

§  12 Abs. 1 (geändert) 

1 Prüfungsfächer und -inhalte, Prüfungsart und Bestehensnormen richten sich nach dem Reglement über die Ergänzungsprü-
fungen für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses oder eines ge-
samtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen der EDK vom 17. März 2011. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

                                                                 
1) EDK Sammlung der Rechtsgrundlagen 4.2.1.3. (http://www.edk.ch) 
2) SG 410.100 
3) SG 424.500 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/410.100/de
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/424.500/de
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III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am fünften Tag nach der Publikation in Kraft. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 


